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Rundschreiben

Im Rahmen der Vereinfachung der Verpflichtungen der Steuervertreter hat die Agentur der 
Einnahmen eine Reihe von Steuerschlüsseln abgeschafft und mit anderen zusammengelegt, 
sowie die Bezeichnung einiger abgeändert1. Diese Steuerschlüssel werden für die Zahlungen 
mit dem Einzahlungsschein F24 verwendet. 

Ab  dem  1.1.2017  sind  die  neuen  Einzahlungsschlüssel  zu  verwenden  und  die  bisher 
verwendeten Steuerschlüssel sind abgeschafft. Falls eine freiwillige Berichtigung für das Jahr 
2016 oder Vorjahre vorgenommen wird, ist auf dem Einzahlungsschein F24 der ab 1.1.2017 
zu verwendende Steuerschlüssel anzuführen.

Im Folgenden listen wir die wichtigsten Einzahlungsschlüssel auf, welche abgeändert wurden:

Steuerschüssel bis zum 31.12.2016 zu verwenden Steuerschlüssel ab 1.1.2017 zu verwenden 
1004 Steuereinbehalt auf Einkommen die jenen aus 

abhängiger Arbeit gleichgestellt sind 
Dieser  Schlüssel  beinhaltet  alle  Steuer-
einbehalte  auf  Vergütungen  die  der  abhän-
gigen Arbeit gleichgestellt sind.
Dazu zählen:
− Vergütungen für öffentliche Funktionen aus-

gezahlt  von  Gemeinden,  Bezirksgemein-
schaften  und  bestimmten  anderen 
öffentlichen Körperschaften

− Vergütungen für Wahlämter
− Studienstipendien
− Vergütungen  für  Kommissionsmitglieder, 

wenn  die  Kommission  vom  Gesetz 
vorgesehen ist2

− Vergütungen für freie Mitarbeit

1001

Steuereinbehalt  auf  Gehälter,  Renten, 
Außendienste,  zusätzliche  Monats-
zahlungen und entsprechender  Steuer-
ausgleich

1013 Steuereinbehalt bei Steuerausgleich der in den 
ersten  beiden  Monaten  des  Folgejahres 
gemacht wird

1038 Steuereinbehalt  auf  Provisionen  von 
Kommissionären,  Agenten,  Vermittler  und 
Vertreter

1040 Steuereinbehalt  auf  Einkommen  aus 
freiberuflicher  Leistung,  Vergütungen 
für  die  Ausübung  der  Künste  und 
Berufe

1 Entscheid der Agentur der Einnahmen Nr. 13/E vom 17.03.2016
2 Entscheid vom Finanzministerium Nr. 172/E/2000/127515 vom 22.11.2000
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Eine Liste der neuen gültigen Einzahlungsschlüssel wird auf der Homepage der Agentur der 
Einnahmen veröffentlicht werden3.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Winkler & Sandrini
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

3 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24/modello+e+istruzioni+f24
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